
 
 

 

 

Bezirksregierung Arnsberg      Siegen, den 25.08.2011 

Dezernat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 

- Flurbereinigungsbehörde – 

Hermelsbacher Weg 15 

57072 Siegen 

 

 

Flurbereinigung Wenden-Ost 

Az.: 33.SI 27985 H 5 0.3 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

 

Ladung zum Anhörungstermin 
 

Anhörung zum Entwurf 1 des Flurbereinigungsplanes 
 

 

 

Durch Beschluss vom 01.10.1975 wurde das Flurbereinigungsverfahren Wenden 

eingeleitet. 

Am 21.12.1998 wurde das Verfahrensgebiet durch Beschluss geteilt in 

Wenden-West und Wenden-Ost. 

 

Die Ergebnisse des Verfahrens Wenden-Ost werden gem. § 58 Abs. 1 des 

Flurbereinigungsgesetzes im Flurbereinigungsplan Wenden-Ost zusammengefasst. 

 

Der Entwurf 1 des v.g. Flurbereinigungsplanes ist nun aufgestellt. 

 

Der Anhörungstermin, in dem der Entwurf 1 des Flurbereinigungsplanes erörtert wird, 

findet statt: 

 

Datum  Uhrzeit   Ordnungsnummer (Ordn-Nr.) 

 

19.09.2011  08:30 Uhr   10/00, 20/00, 21/00, 40/00, 50/00 

19.09.2011  09:00 Uhr   51/00 



19.09.2011  09:30 Uhr   55/00, 60/00, 61/00, 62/00, 

63/00, 64/00, 65/00,100/00 

 

19.09.2011  10:00 Uhr   70/00, 71/00, 72/00, 73/00,  

74/00, 80/00, 90/00, 101/00, 

130/00 

19.09.2011  10:30 Uhr   110/00, 121/00, 380/00 

19.09.2011 11:00 Uhr   140/00, 150/00, 160/00, 

170/00, 190/00, 200/00, 

220/00, 230/00 

19.09.2011  11:30 Uhr   240/00 

19.09.2011 13:00 Uhr   241/00, 250/00, 260/00, 261/00, 

     261/09 

19.09.2011 13:30 Uhr   262/00, 270/00 

19.09.2011  14:00 Uhr   271/00, 280/00, 285/00, 

290/00 

19.09.2011  14:30 Uhr   300/00, 310/00, 320/00, 

350/00 

19.09.2011  15:30 Uhr   330/00, 340/00, 360/00, 

370/00 

20.09.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 400/03 bis 427/02 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 428/00 bis 452/01 

22.09.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 454/06 bis 479/02 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 479/11 bis 498/02 

23.09.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 499/00 bis 530/01 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 533/02 bis 560/03 

26.09.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 561/00 bis 593/00 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 594/01 bis 615/00 

27.09.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 617/01 bis 648/01 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 651/01 bis 676/02 

29.09.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 677/01 bis 708/00 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 708/02 bis 724/00 

30.09.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 999/00 bis 1052/00 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 1054/00 bis 1083/00 



04.10.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 1085/00 bis 1141/00 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 1143/00 bis 1168/00 

06.10.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 1169/00 bis 1216/00 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 1217/00 bis 1246/00 

07.10.2011  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 1247/00 bis 1300/00 

   13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 1301/00 bis 1327/00 

 

im 

Gasthof Weber, Koblenzer Str. 40 in 57482 Wenden-Gerlingen 

 

 

In diesem Anhörungstermin besteht die Möglichkeit, Einwendun- 

gen gegen den Entwurf 1 des Flurbereinigungsplanes vorzubringen. 

 

Sollten vorgebrachte Einwendungen begründet sein, so werden diese 

berücksichtigt. Der fortgeschriebene Flurbereinigungsplan wird allen Beteiligten mit 

Rechtsbehelfsbelehrung gesondert bekanntgegeben. 

Soweit Einwendungen nicht berücksichtigt werden konnten, ist nach Bekanntgabe 

des Flurbereinigungsplanes die Möglichkeit der Klage vor dem Oberverwaltungs-

gericht in Münster gegeben. 

 

Die Beteiligten können sich im v.g. Anhörungstermin vertreten lassen. Der Vertreter 

hat eine schriftliche und von einer siegelführenden Behörde beglaubigte Vollmacht 

beizubringen, spätestens drei Wochen nach dem Termin. Vollmachtsvordrucke 

werden Ihnen auf Wunsch übersandt. 

 

Das Flurbereinigungsgebiet ist, soweit erforderlich, neu vermessen worden. Für die 

Lage, die Grenzen und die Abmarkung der neuen Flurstücke sind die Zuteilungskarte 

und deren Unterlagen maßgebend. Die neuen Grenzen und deren Abmarkung 

werden mit dem Flurbereinigungsplan bekanntgegeben. Sie werden mit dem Eintritt 

des neuen Rechtszustandes des Flurbereinigungsplanes rechtsverbindlich. 

 



Für die als Abfindung unverändert und ohne Vermessung ausgewiesenen 

Grundstücke erkennen die Beteiligten hierfür den Inhalt des Liegenschaftskatasters 

als rechtsverbindlich an. 

 

Die neuen Grenzen können auf Wunsch in der Zeit vom 12.09. – 16.09.2011 in der 

Örtlichkeit angezeigt werden. 

Sollte das Interesse hieran bestehen, so bitte ich dies Herrn Christ bis zum 09.09.2011 

unter der Telefonnummer 02931/82-5509 oder 0160/1914046 mitzuteilen. 

Bringen Sie zum evtl. Anzeigen der Grenzen bitte Ihren Abfindungsnachweis mit. 

Sollten Sie Ihre(n) dem Flurbereinigungsgebiet unterliegenden Grundbesitz 

(teilweise) veräußert haben, so teilen Sie dies bitte der Flurbereinigungsbehörde in 

Siegen mit. 

 

Als Anlage beigefügt sind, soweit zutreffend, folgende Auszüge aus dem 

Entwurf 1 des Flurbereinigungsplanes: 

 

a) Teilnehmernachweis Eigentümer 

    Hier ist der Eigentümer gemäß Grundbuch nachgewiesen 

 

b) Einlagenachweis 

    Hier ist der bisherige Bestand Ihrer Grundstücke / Anteile gemäß  

    Grundbuch nachgewiesen 

 

c) Abfindungsnachweis 

    Hier sind die neuen Grundstücke / Anteile nachgewiesen 

 

d) Teilnehmernachweis – Belastungen und Berechtigungen – 

    Hier sind die Eintragungen in Abt. II und III des Grundbuches nach- 

    gewiesen 

 

e) Abfindungsnachweis – Ausgleiche und Entschädigungen – 

    Hier sind der Nachweis und die Berechnung der zu zahlenden oder 

    zu erhaltenden Geldbeträge nachgewiesen 

 



f) Nebenbeteiligtennachweis 

    Hier sind die Rechtsinhaber mit ihren Rechten nachgewiesen 

 

g) Auszüge aus dem textlichen Teil des Flurbereinigungsplanes  

 

 

Im Auftrag 

 

gez. Wilden 

   (RVD) 

 


